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Vor wenigen Jahren gab es eine Begrenzung, die möglicherweise nicht mehr gilt: Es war nur
erlaubt an einer Schulart 3 (evtl waren es 2?) Schuljahre zu unterrichten, danach hätte man
sich eine andere Schulart suchen müssen für die nächsten 3 (2?) Jahre.

Es gibt ja nicht nur bestanden und nicht bestanden, sondern geeignet - noch nicht geeignet -
nicht geeignet. Falls man noch nicht geeignet ist, hat man dann noch die Möglichkeit sich die
Verbeamtung abzuholen.
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